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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §16 Abs1 Z6;

Beachte

Serie (erledigt im gleichen Sinn):2005/13/0065 E 30. Juni 2010

Rechtssatz

Arbeitsstätte ist jener Ort, an dem der Arbeitnehmer für den Arbeitgeber regelmäßig tätig wird. Dass die Tätigkeit des

Dienstnehmers auch darin bestehen kann, sich die für die Erbringung der Dienste notwendigen Kenntnisse und

Fähigkeiten anzueignen, hat der Verwaltungsgerichtshof schon in seinem zum EStG 1972 ergangenen Erkenntnis vom

18. Dezember 1990, 90/14/0232, betreCend die Schulung eines österreichischen Heeresangehörigen auf

LuftwaCenstützpunkten in den USA, ausgesprochen. Ebenso Endet sich im Erkenntnis vom 26. Juni 1990, 87/14/0024,

die Aussage, dem Umstand, dass eine Dienstzuteilung zum Zwecke der Fortbildung erfolge, komme für die

Werbungskosteneigenschaft keine eigenständige Bedeutung zu, weil in einem solchen Fall die Fortbildung im Rahmen

der PIichten aus dem öCentlich-rechtlichen Dienstverhältnis stattEndet (siehe auch das Erkenntnis vom 21. September

1993, 93/14/0136). Ob die Dienstzuteilung auf Antrag des Beamten oder aus dienstlichen Erfordernissen erfolgt, ist für

die gegenständliche Frage des Vorliegens einer Arbeitsstätte nicht von Relevanz, weil in allen Fällen die Erteilung eines

dienstlichen Auftrages dazu führt, dass sich der Beamte in Erfüllung seiner PIichten aus dem öCentlich-rechtlichen

Dienstverhältnis an den mitgeteilten Ort zu begeben hat.
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